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STADT KALKAR 
 
 

7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 066 - Dammweg 
 
 

Auswertung der Anregungen aus den Beteiligungsverfahren 
 

 

 

Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
  
 

Behördliche Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen aus der Behördenbeteili-

gung sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

 

 

Nr. Behörde /  
Träger öffentlicher Belange Ort Datum 

1 Deutsche Telekom Kleve 06.11.2015 

2 Westnetz, Regionalniederlas-
sung Niederrhein 

Wesel 09.11.2015 

3 Kreis Kleve – Untere Land-
schaftsbehörde 

Kleve 02.12.2015 

 

 

Die Stellungnahmen der Behörden werden bei Bedarf seitens der Verwaltung kommen-

tiert und mit einem Beschlussvorschlag versehen. 
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1 Deutsche Telekom, Stellungnahme vom 06.11.2015 
 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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2 Westnetz, Stellungnahme vom 30.10.2014 
 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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3 Kreisverwaltung Kleve - Untere Landschaftsbehörde, Stellung-
nahme vom 02.12.2015 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Ausführungen der Unternen Landschaftsbehörde sind zutreffend. Daher wurde eine 

Artenschutzprüfung durchgeführt, die keine Hinweise auf negative Auswirkungen auf 

planungsrelevante Arten ergeben hat. Um die Artenschutzprüfung angemessen zu do-

kumentieren, wurde die Begründung folgendermaßen angepasst: 

 

 

alt 

6.2 Artenschutz 

Eine Artenschutzprüfung ist nicht notwendig. Aufgrund der Kleinflächigkeit der Änderung 

kann die Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen im Rahmen der 

Vorhabenzulassung durch bauzeitliche Einschränkungen geregelt werden.  

 

 

neu 

6.2 Artenschutz 

Nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz ist eine artenschutzrechtliche Prüfung für Pla-

nungs- und Zulassungsverfahren gefordert. Dabei konzentriert sich das Artenschutzre-

gime auf die europäisch geschützten FFH-Anhang-IV-Arten und die europäischen Vo-

gelarten. 

Die Auswertung des relevanten Artenspektrums über das Fachinformationssystem 

LINFOS Landschaftsinformationssammlung (Messtischblatt 4203/4) weist keine pla-

nungsrelevanten Arten für den Änderungsbereich sowie innerhalb eines Radius von min-

destens 500 m aus. Im Zuge einer Ortsbegehung sind keine planungsrelevanten Vogel-

arten im Sinne des § 44 Bundesnaturschutzgesetz gesichtet worden noch wurden Laich-

habitate oder wertvolle Landhabitate von Reptilien festgestellt. Fledermausquartiere 

wurden nicht entdeckt. Die Existenz von größeren Quartieren und Wochenstuben kann 

mit einer hinreichenden Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Durch die bauliche Nachverdichtung wird der Freiraum innerhalb des Wohnquartiers 

nicht nachhaltig verändert, so dass das Plangebiet weiterhin als Nahrungsareal zur Ver-

fügung steht. Es liegen keine Hinweise vor, wonach im Zuge der geringfügigen zusätzli-

chen Versiegelung die lokale Fauna im Bestand negativ betroffen werden könnte. Ein 

signifikant erhöhtes Tötungsrisiko ist ausgeschlossen. Die ökologische Funktion des 

Planbereiches wird nicht nachhaltig beeinträchtigt. 

Hinweise auf Vorkommen von FFH-Anhang-IV-Arten oder europäische Vogelarten, die 

durch die Änderung des Bebauungsplanes betroffen sein könnten, sind nicht gegeben. 

Den Anforderungen nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird entsprochen. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Anregung wird gefolgt. 
 
 

 
 
 

 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind keine Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

eingegangen bzw. zu Protokoll gegeben worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




